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Dem „Unfallarzt“ wird gerne unterstellt, ein Interesse daran zu haben, dass 

seine Patienten Schäden erleiden. Natürlich ist es so, dass die meisten Ärzte davon

leben, dass Menschen krank werden. Dennoch: man wünscht keinem einen Unfall und

Mitarbeit an Unfallverhütung ist ein wesentlicher Teil des Selbstverständnisses eines

„Unfallarztes“. Manchmal geht die Unfallverhinderung aber falsche Wege. Ein Beispiel

ist das Autofahren mit Licht bei Tage.

Seit vielen Jahren hatten es unsere skandinavischen Nachbarn zur Pflicht gemacht: bei 

Tage im PKW zumindest die Abblendlichter zu verwenden. Dieses „Tagesfahrlichtgebot“ 

scheint ja auch logisch –besseres Licht heißt bessere Sicht und bessere Sichtbarkeit 

und daher weniger Unfälle. Ist doch klar.  Oder?  Dem Beispiel der Schweden sind viele 

gefolgt und haben tagsüber die Scheinwerfer angemacht. Auch ich.

Was logisch scheint, war trotzdem falsch. Denn in Skandinavien konnte nie nachgewiesen

werden, dass weniger Unfälle durch das Tagesfahrlichtgebot vorkommen. Und als in 

Österreich das  Licht bei Tage zur Pflicht wurde, da stiegen die Unfallzahlen sogar an – 

so dass unsere südlichen Nachbarn das Gesetz Ende 2007  wieder abschafften.

Die Österreicher mussten feststellen, dass bei Tagesfahrlichtgebot zwar weniger 

Autofahrer ums Leben kommen, dafür aber umso mehr Fahrradfahrer, Fußgänger

und Motorradfahrer. Diese schwächeren Verkehrsteilnehmer können nämlich mit der

Lichtaufrüstung nicht mithalten und werden somit im Lichtermeer „weggestrahlt“. 

Man sieht sie nicht mehr und sie werden deshalb eher angefahren.

Schlecht für die Umwelt ist das Beleuchten bei Tage auch. Denn die Lampen brauchen 

schon Benzin, immerhin 0,2 Liter auf 100 Kilometern. In Zukunft sollen  LED-Systeme in 

Neuwagen eingebaut werden. Ob diese die beiden Nachteile des Tagfahrlichts 

werden ausgleichen können, das ist noch nicht geklärt. Bis dahin schalte ich zumindest 

tagsüber nicht mehr ein.
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